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Auswahlkriterien zum Förderprogramm Nährstoffeffizienz 

  

 

Die Förderanträge werden in folgender  Reihenfolge im Rahmen des Budgets 

berücksichtigt  

 

1. Kooperationen mit mindestens einem weiteren Betrieb (mind. 2 Antragsteller) 

für LK und AT und Einzelanträge von reinen Ackerbaubetrieben 

 

wenn dann noch Finanzmittel verfügbar sind 

 

2. Grünlandbetriebe  (Grünlandanteil > 75 %)  

 

wenn dann noch Finanzmittel verfügbar sind   

 

3. Anträge von Betrieben deren Betriebssitz im sog. „roten Gebiet“ liegt (Nitrat- 

und Phosphor - Gebietskulisse)  

 

zu 2. und 3.: Falls die Finanzmittel nicht ausreichen, wird nach dem 

Grünlandanteil in absteigender Größenordnung ausgewählt.  

 

 


